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Bauplan bent ©tabtrat zur 93eguta(f)turtç5 eingereicht.
@S fjanbelt fict) um baS Abbrechen einiger Käufer zroifä)en
ber ißia^a ftunicolare unb ber Via ©tatione, um eine
©alerte mit fßaffage, ähnlich roie bie „©rieber" in Sujern,
ZU erfieEen. ©in mächtiges ißalaiS foE erbaut merben
mit einem grofjen Konjertfalon, geräumigen
Sab en unb muftertjaftenSßßotjnungen. Sie §inan=
jierung biefeâ £)öd)ft empfehlenswerten Unternehmens im
betrage non 700,000 gr. ift bereits fid)ergefteEt. 2Bir
hoffen, baff bie SEunijipalität bie Konzeffion erteilen
metbe. $n biefer arbeitSlofen 3"t wäre beren Ver»
roirflichung fefjr ju begrüben. Sud) mit ben Arbeiten
ber Veffo Unterfüt)rung fofl nod) im Rtärz be»

gönnen toerben.

Die ©abriftgefegnoneae nom l, Mi 1922.
(Sorrefpottbetg.)

AIS erfteS Sanb in ©uropa begrenzte bie ©d)roeiz im
ffabrifgefeh beS QahreS 1877 im ^ntereffe ber Volfs»
gefunbljeit unb namentlich jum ©dfu^e ber jugenblichen
unb weiblichen ißerfonen bie Arbeitszeit auf 11 ©tunben
im Sag. Siefe gefehlidje gefilegung ber Arbeitszeit hatte
©ültigfeit bis zum Qa^re 1917. 3w Qahre 1914 mar
non ben etbgenöffifd)en Räten bereits baS renibierte neue
ffabrifgefetz angenommen roorben, in roeldjem bie Arbeits»
jeit auf täglich maximal 10 ©tunben herabgefetjt mürbe.
SBegen beS Kriegsausbruchs ïonnte aber baS neue ©efetj
nidE»t fofort in Kraft gefegt merben. Ste Arbeitszeit mar
aber auf bem 9Bege ber Vereinbarung zwifdjen Arbeit»
gebern unb Arbeitern trotz ber gettenben gefetdichen £>öchft=

norm non 11. ©tunben nadj unb nac£) auf eine nichtigere
©tunbenja^I oerfurzt roorben unb in ber grofjen 9Jlet>r=

jat)l ber betriebe fjat fie nor bem Krieg fdjon ^roifcfien
54 unb 60 ©tunben in ber Aßodje betragen. Sa biefe
Verfügung aber eine aEmäl)lid)e mar, bie fiel) über Qahr»
Zehnte erftrecîte unb fiel) in ben einzelnen VetufSgruppen
nic£)t gleichzeitig noEzog, maren bie folgen aud) nicht zu
ferner. Sange nor bem Krieg zeigte fiel) aber eine aE=

mähliche Seuerung ber ©efamtlebenShaltung, bie als eine
bitefte golge ber ArbeitSoerfürzungen, roie fie in jenen
jßerioben burdjgeführt roorben fir.b, angefprochen werben
muff.

Veoor nun in ber Schweiz baS neue gabrifgefet; com
18. $uni 1914, baS ben lOftünbigen SRajimalarbeitStag
norgefehen hutte, in ooEem Umfang in Kraft gefegt
rourbe, genehmigte bie VunbeSoerfammlung in ber 3unt=
feffion 1919 einen Nachtrag, in welchem bie 2Bod)en=
ftunbenzahl auf 48 ftatt auf 59 ©tunben befdjränft
mürbe unb in ben Gabrilen mit burchgehenbem Vetrteb
ben Srelfdgchtenbetrieb einführte. Siefe neuen Veftirn»
mungen über bie Arbeitszeit traten zufammen mit bem

übrigen Seil beS reoibierten gabrifgefeheS auf 1. Januar
1920 in Kraft.

Siefe einfehneibenbe Verfügung ber Arbeitszeit burdj
baS neue ©efeh ging oon ber VorauSfe^ung auS, bajj
aEe inbuftrteE wichtigeren Sänber in Cürgefter 3eit zu
einer ähnlichen gefetlichen ffefttegung ber 48 ©tunben»
wodje fdjreiten werben. Ste bamalige momentane Sage
um unS her hutte ben ©lauben an bie Ridjtigfeit jener
VorauSfetjung berart gefeftigt, bah mit ber ^Durchführung
ber fdjroeizetifchen ©efeheSteoifion nicht geroartet rourbe,
wie anfänglich beabfid)tigt roar, bis nad) Abfchtufj ber
ÏBafhingtoner ArbeitSfonferenz im fperbft 1919. Sie
Konnention Rr. 1 biefer Konferenz roar bazu beftimmt,
in ben inbuftrieEen betrieben aEer VerbanbSlänber bie
•HrbeitSbauer auf 8 ©tunben im Sag unb 48 ©tunben
in ber SOBodje zu befcf)rän!en. Surd) bie oorgefchlagene
Hebereinfunft hätten mehr als 50 Staaten oerpflidjtet
werben foEen. fpeute, nach wehr als brei fahren finb

eS im ganzen 5 Staaten, bie bie Ratififation ber Vorlage
ooEzogen haben ; aEe übrigen hüben eine fotdje entroeber
auSbrüdticE) abgelehnt ober unerlebigt gelaffen. Sie rati»
fizterenben Sänber finb bie Sfd)ed)ofloroaîei, Vulgarien,
Rumänien, ©riedjenlanb unb Qnbten. Von feinem ein»

zigen großem Qnbuftrieftaat aber ift bie SSafhingtoner
ArbeitSzeitfonoention ratifiziert roorben unb nidjtS beutet
barauf hin, bafj folcljeS in abfehbarer 3®ü gefdjehen
werbe. Sie roirtfchaftlidje KrifiS, unter ber bie Qnbuftrie
oieler Sänber leibet unb nod) roeiter leiben wirb, iäfjt
eS aüen Regierungen als notroenbig erfcheinen, »olle
VeroegungSfreiheit zu behalten, um bie gefehlid)en Vor»
fchriften über bie Arbeitszeit jederzeit ber jeweiligen SBirt»
fd)aftSlage itjreS SanbèS anpaffen zu fönnen. SaS ©d)icf=
fal ber SBafhtngtoner ArbeitSzeitfonoention ift wichtig,
weit bie Ausfid)t auf biefen Vetfuch bie fcf)weizerifchen
VunbeSbehörben zu ber übereilten Anpaffung unfereS
ffabrifgefeheS an bie oermetntlidje Ueberhanbnahnte beS

8 ©tunbentageS oerleitete. Qn biefem 3ufammenhang
ift noch S" erwähnen, bafj bie folgenben ^nbuftrteftaaten
auch b^te noch leine gefetjlidie Regelung ober bann eine

foldje mit mehr als 48 ©tunben pro SGßoche fennen:
Sie Vereinigten ©taaten oon Rorbametifa, ©rofjbritan»
nien, Sänemarf, Kanaba, ©übafrifa unb 3apan. Unter
ben ©taaten, bie, rote bie Schweiz bie 48 ©tunbenroodçe
eingeführt haben, befinbet fich aber fein einziger, ber feine
gefè^lichen Veftimmungen über bie Arbeitszeit fo eng ge»

fafjt hat unb in ihrer Anroenbung fo rigoros oorgeht
roie bie Schweiz- UeberaE ba, wo fidh bie auSlänbifd)e
©efehgebung zur 48 ©tunbenrooche befennt, hat fie für
Abweichungen oiel mehr Raum übrig gelaffen, als bieS

im Schweizerifcf)en ffabrifgefet) ber ffaE ift, fei eS in
ben ©efe^en felbft ober beren AuSführungSüorfd)riften,
fei eS banf einer weitherzigen fjSanbhabung berfelben.

SaS ganze Arbeitszeitproblem, eine ©rfefjetnung beS

mobetnen 2BirtfdjaftSgetriebeS, ift eine rein roirtfchaftfiche
grage, bie fich richtig nur oon roirtfdhaftlicfjen ©efidjtS»
punften auS etfaffen läfjt, bie mit ißarteipolitif nichts
ZU tun hat unb ber eine pohtifä)e Vebeutung nur info»
fern zufommt, als ihre ©egner auS ber AbftimmungS»
oorfage ein potitifdjeS ©reigniS zu m ad) en fuchen. ©ie
ift eine ffrage, bie mit ber fßrobuftion, mit ber ©üter»

erzeugung aufS engfte oerfnüpft ift unb auch mit ©ozial»
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Bauplan dem Stadtrat zur Begutachtung eingereicht.
Es handelt sich um das Abbrechen einiger Häuser zwischen
der Piazza Funicolare und der Via Stations, um eine
Galerie mit Passage, ähnlich wie die „Glieder" in Luzern,
zu erstellen. Ein mächtiges Palais soll erbaut werden
mit einem großen Konzertsalon, geräumigen
Läden und musterhaften Wohnungen. Die Finan-
zierung dieses höchst empfehlenswerten Unternehmens im
Betrage von 700,000 Fr. ist bereits sichergestellt. Wir
hoffen, daß die Munizipalität die Konzession erteilen
werde. In dieser arbeitslosen Zeit wäre deren Ver-
wirklichung sehr zu begrüßen. Auch mit den Arbeiten
der Besso-Unterführung soll noch im März be-

gönnen werden.

Nie MnWeWMe voi» I. M MZ.
(Korrespondenz.)

Als erstes Land in Europa begrenzte die Schweiz im
Fabrikgesetz des Jahres 1877 im Interesse der Volks-
gesundheit und namentlich zum Schutze der jugendlichen
und weiblichen Personen die Arbeitszeit auf 11 Stunden
im Tag. Diese gesetzliche Festlegung der Arbeitszeit hatte
Gültigkeit bis zum Jahre 1917. Im Jahre 1914 war
von den eidgenössischen Räten bereits das revidierte neue
Fabrikgesetz angenommen worden, in welchem die Arbeits-
zeit auf täglich maximal 10 Stunden herabgesetzt wurde.
Wegen des Kriegsausbruchs konnte aber das neue Gesetz

nicht sofort in Kraft gesetzt werden. Die Arbeitszeit war
aber auf dem Wege der Vereinbarung zwischen Arbeit-
gebern und Arbeitern trotz der geltenden gesetzlichen Höchst-
norm von 11 Stunden nach und nach auf eine niedrigere
Stundenzahl verkürzt worden und in der großen Mehr-
zahl der Betriebe hat sie vor dem Krieg schon zwischen
54 und 60 Stunden in der Woche betragen. Da diese

Verkürzung aber eine allmähliche war, die sich über Jahr-
zehnte erstreckte und sich in den einzelnen Berufsgruppen
nicht gleichzeitig vollzog, waren die Folgen auch nicht zu
schwer. Lange vor dem Krieg zeigte sich aber eine all-
mähliche Teuerung der Gesamtlebenshaltung, die als eine
direkte Folge der Arbeitsoerkürzungen, wie sie in jenen
Perioden durchgeführt worden sind, angesprochen werden
muß.

Bevor nun in der Schweiz das neue Fabrikgesetz vom
18. Juni 1914, das den lOstündigen Maximalarbeitstag
vorgesehen hatte, in vollem Umfang in Kraft gesetzt

wurde, genehmigte die Bundesversammlung in der Juni-
session 1919 einen Nachtrag, in welchem die Wochen-
stundenzahl auf 48 statt auf 59 Stunden beschränkt
wurde und in den Fabriken mit durchgehendem Betrieb
den Dreischichtenbetrteb einführte. Diese neuen Bestim-
mungen über die Arbeitszeit traten zusammen mit dem

übrigen Teil des revidierten Fabrikgesetzes auf 1. Januar
1920 in Kraft.

Diese einschneidende Verkürzung der Arbeitszeit durch
das neue Gesetz ging von der Voraussetzung aus, daß
alle industriell wichtigeren Länder in kürzester Zeit zu
einer ähnlichen gesetzlichen Festlegung der 48 Stunden-
woche schreiten werden. Die damalige momentane Lage
um uns her hatte den Glauben an die Richtigkeit jener
Voraussetzung derart gefestigt, daß mit der Durchführung
der schweizerischen Gesetzesrevision nicht gewartet wurde,
wie anfänglich beabsichtigt war, bis nach Abschluß der
Washingtoner Arbeitskonferenz im Herbst 1919. Die
Konvention Nr. 1 dieser Konferenz war dazu bestimmt,
in den industriellen Betrieben aller Verbandsländer die
Arbeitsdauer auf 8 Stunden im Tag und 48 Stunden
m der Woche zu beschränken. Durch die vorgeschlagene
ilebereinkunft hätten mehr als 50 Staaten verpflichtet
werden sollen. Heute, nach mehr als drei Jahren sind

es im ganzen 5 Staaten, die die Ratifikation der Vorlage
vollzogen haben; alle übrigen haben eine solche entweder
ausdrücklich abgelehnt oder unerledigt gelassen. Die rati-
fizierenden Länder sind die Tschechoslowakei, Bulgarien,
Rumänien, Griechenland und Indien. Von keinem ein-
zigen größern Industriestaat aber ist die Washingtoner
Arbeitszeitkonvention ratifiziert worden und nichts deutet
darauf hin, daß solches in absehbarer Zeit geschehen
werde. Die wirtschaftliche Krisis, unter der die Industrie
vieler Länder leidet und noch weiter leiden wird, läßt
es allen Regierungen als notwendig erscheinen, volle
Bewegungsfreiheit zu behalten, um die gesetzlichen Vor-
schriften über die Arbeitszeit jederzeit der jeweiligen Wirt-
schaftslage ihres Landes anpassen zu können. Das Schick-
sal der Washingtoner Arbeitszeitkonvention ist wichtig,
weil die Aussicht auf diesen Versuch die schweizerischen
Bundesbehörden zu der übereilten Anpassung unseres
Fabrikgesetzes an die vermeintliche Ueberhandnahme des
8 Stundentages verleitete. In diesem Zusammenhang
ist noch zu erwähnen, daß die folgenden Industriestaaten
auch heute noch keine gesetzliche Regelung oder dann eine

solche mit mehr als 48 Stunden pro Woche kennen:
Die Vereinigten Staaten von Nordamerika, Großbritan-
men, Dänemark, Kanada, Südafrika und Japan. Unter
den Staaten, die, wie die Schweiz die 48 Slundenwoche
eingeführt haben, befindet sich aber kein einziger, der seine

gesetzlichen Bestimmungen über die Arbeitszeit so eng ge-
faßt hat und in ihrer Anwendung so rigoros vorgeht
wie die Schweiz. Ueberall da, wo sich die ausländische
Gesetzgebung zur 48 Stundenwoche bekennt, hat sie für
Abweichungen viel mehr Raum übrig gelassen, als dies
im Schweizerischen Fabrikgesetz der Fall ist, sei es in
den Gesetzen selbst oder deren Aussührungsvorschristen,
sei es dank einer weitherzigen Handhabung derselben.

Das ganze Arbeitszeitproblem, eine Erscheinung des
modernen Wirtschaftsgetriebes, ist eine rein wirtschaftliche
Frage, die sich richtig nur von wirtschaftlichen Gesichts-
punkten aus erfassen läßt, die mit Parteipolitik nichts
zu tun hat und der eine politische Bedeutung nur inso-
fern zukommt, als ihre Gegner aus der Abstimmungs-
vorläge ein politisches Ereignis zu machen suchen. Sie
ist eine Frage, die mit der Produktion, mit der Güter-
erzeugung aufs engste verknüpft ist und auch mit Sozial-
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polttif nur Infoweit in Berührung fteht, all ©ojialpo»
ittif mit ©rfolg nur auf bem foliben ©runb etnel gefunben
SBirtfchaftlförperl betrieben werben fann unb mit biefem
fteht unb fallen muß.

W Die gefet)lid)en Beftimmungen bei fcßwetjerifchen ga=
bfffgefeßel unb beren Slnroenbung in ber ißraji! nehmen
bem ©ewerbe unb ber gnbuftrte jebe Bewegunglfretheit
unb el jeugt non nic^tê all großer Unfenntnil, wenn
behauptet wirb, bal beftetjenbe ©efeß fei beroeglidE) ge»

n«g unb fomme ben Bebürfniffen ber gnbuftrie in wei
teftem Sßaße entgegen, Dal gerabe ©egenteil ift ber
Sali unb bie Klagen non feiten ber ©eroerbetreibenben
finb jahtlol, bie megen ganj untergeorbneter Ueberfdjreo
tung ber Slrbeitljeit, mte folcße in ber Praçil einfach
nicht nermieben werben fönnen, gebäfst würben. ©I gibt
beute feinen einzigen objefiioen Beurteiler, ber behauptet,
baß bie ©rfaßrungen mit bem neuen ©efeß gute gewefen
feien. Die fd^led^len ©rfaßrungen, bie gem ad)t worben
finb, t)aben ihren ©runb nicht einmal in erfter Sinie
im Prinjip ber 48 ©tunbenwodfje all folcher, fonbern
nielmehr in ber fcbablonenbaften ätamenbung feiner Be=

ftimmungen in ber prajil. ©I ift eine bewußte ober
unbewußte ©ntftellung ber Datfadjen, wenn behauptet
wirb, bie Neoifionloorlage bebeute einen Slnfdjlag auf
bie 48 ©tunbenwodhe unb bejwedfe bie SBtebereinführung
bei 10 ©tunbentagel.

Die ungünfiigen SBirfungen ber allgemeinen unb
plößlidjen (Einführung ber 48 ©tunbenwodje laffen fid)
in bal eine SBort Verteuerung jufammenfaffen. Dal
folgenbe 3ahlenbeifplet geigt, in welcher Sßeife bie Sit»

beitljeitoerfürjung probuftionloerteuernb gewirft hat-
2Bal ber Sohnausgleid), ber bei ber (Einführung ber
48 ©tunbenwodhe überall norgenommen werben mußte,
troßbem bte Slrbeiterfdjaft behauptet hatte, baß in ber
fürjern Slrbeitljeit gleich ölet geleiftet werbe wie in ber
langem, bei einer angenommenen Neuerung oon 70 %
gegenüber ber Borfriegljeit aulmacßt, fe£>en wir aul
folgenber Sluffteßung : 28ir Dergleichen ju biefem ßroecf
bie 56 ©tunbenwodhe, bie oor bem Krieg all Durch»
fcßnitt angenommen werben fann, mit ber 48 ©tunben»
wodje unb einem Borfrieglftunbenlohn oon 65 Np., wal
folgenbe Bergleidh§jal)len gibt:

Slrbeitljeit oor bem Krieg, ohne geiertage,
per $a|r, 2856 ©tunben à 65 Np. gr. 1856.40
heutige Neuerung oon 70% „ 1299.50

Notwenbigel ©infommen gr. 3155.90

Slrbeitljeit heute ohne gerientage per gahr 2448 ©tun»
ben. Notwenbigel ©infommen 3155.90 : 2448 ©tunben
ergibt einen notmenbigen ©tunbenlohn oon gr. 1.29.

SCBir fehen alfo, baß jum Slulgleidh einer effeftioen
Steuerung oon 70 % infolge ber fürjeren Slrbeitljeit ein
Soßtiaufmanb oon runb 100% notwenbig ift, ober
19,5 Np. mehr per ©tunbe all bei flleicE) langer Sir»

beitljeit erforberlid) wäre. Diefer 'gufdhlag beblngt nun
feine Berbefferung bei ©efamteinfommenl bei Slrbeiterl,
wohl aber eine gewaltige Berteuerung ber gefamten Pro»
buftion, wal wir aul nadhftehenber ßnfammenfteßung
erfehen :

Bei ganj befdjeibener ©dfjäßung bürfen wir anneh»

men, baß oon ben 900,000 unfelbftänbig ©rwerbenben,
bie bie ©djweij aufweift, 500,000 gewerbliche unb inbu»
ftrielle Arbeiter oorhanben finb, bie ber 48 ©tunben --

wodje teilhaftig finb. Pehmen wir nun für biefe bei
einem Borfrieglburdhfdhnittllohn oon 65 Np. per ©tunbe
ben Sohnauêgleidh wie oben per ©tunbe mit jirfa 20
Np. an, fo ergibt fidj für bie 500,000 Arbeiter unb Sir»

beiterinnen per ©tunbe eine Probuftionloerteuerung oon
gr. 100,000. Bei 2448 ©tunben per 3af)r alfo bie

Kleinigfeit oon 244,8 Nlillionen granfen.

Die Behauptung, baß jebe Slrbeilljeiloerlängerung
ju perfonaloerminberung unb oermeßrter Slrbeitllofig»
feit führe, entfpridjt ben Datfadjen ebenfalls nid^t. Die
amtlichen Berichte ber eibg. gabrifinfpeftoren fteüen über»

einftimmenb feft, baß bie Verlängerung ber Slrbeitljeit
oon 48 auf 52 ©tunben nitgenbl ju Slrbeiterentlaffungen
geführt hatten, Durch bie oerlängerte Betriebljeit ließen
ftd) oielmehr bie ©eftehungsfoften berart oerminbern,
baß oermehrte Stufträge hereingebracht werben fonnten,
wal nicht bloß eine ooße Slulnüßung bei Perfonall unb
ber oerlängerten Slrbeitljeit, fonbern in manchen gäüen
Neueinfteßungen oon Slrbeitern ermöglidjte. 3" äßn»
lichen 9tefultaten wie bie gabrifinfpeftoren gelangen bie

geftftellungen ber fantonalen Behörben, benen ber Boß»

jug bei gabrifgefeße! obliegt.
®te SSirfungen ber plßjjlichen ©infüßrung unb ber

ftarren Durchführung ber 48»©tunbenwodhe haben fidh
in einem SJtaße probuftionloerteuernb geltenb gemacht,
bie oon einer 9Birtfd)aft, bie fidh, wie bie fehwetjerifeße,
ohnehin in einer äußerft bebrängten Sage befinbet, auf
bie Dauer einfach nicht mehr ertragen werben fönnen
unb bie bem ©iedhtum unb Untergang entgegenführen.
Die ungemein fiarf unb langanbauernbe 2lbfat)ftocfung, bie

ju Slrbeitlloftgfeit geführt hat, ift nicht, wie bie ©egner
behaupten, eine golge ber Überprobuftion, fonbern eine

golge ber aßgemeinen ^3reilfteigeiurtg, ber Steuerung,
eine golge bei Büdfgangel ber Kauffraft fehr oieler
Konfumenten. Die 2Belt hat nadh bem langen Krieg
nidfjt Überfluß an Sßßaren, fonbern el jeigt fidh auf ber

ganjen SBelt ein SBarenhunger, ber aber wegen ju höhet
greife ber Sßaren nicht gefüllt werben fann. ©ine foldhe

Slbfaßfriftl, bie nidht auf überprobuftion beruht, befommt
ein Sanb, bal, wie bie ©dhweij, teuer probujiert unb
Überbiel all ©jportartifel hauptfädhlich Sujulwaren her=

fteßt, befonberl ftarf ju fpüren.
Der große Befch.äftigunglmanciel hat nun bie 9lot»

menbigfeii etfennen laffen, mit aßen möglichen äßitteln
ju oerfudfjen, bie Btobuftionlfoften ju oetbißigen unb
bamit oermehrten älbfaß ju finben. Diefel ©treben ift umfo
notwenbiger, all bie ©dhweij auf bem SSBeltmarft bie

Konfurrenj mit oalutafdhwadhen Staaten aulhalten muß,
beren Vtobuftionlbebingungen im Betgleidh ju ben uni»
rigen ganj unoerhältnilinäßig günftiger finb. ©ine |>erab»
feßung biefer Koften würbe nun baburdh öerfueßt, baß
bie währenb bei Kriegel fehr ftarf geftiegenen Söhne
herabgefeßt würben. 9îad)bem fidh nun aber bie Sebenl»

foften fo jiemlidh ftabitifiert haben, fann an einen weiteren
2tbbau ber Söhne nidht gebacht werben, wenn nidht weite
Kteife unferel Bolfel gefdhäbigt unb bie Kauffraft biefer
Kreije oermtnbert werben foß, worunter wteberum bal
aßgemeine 9Bohl ju leiben hätte. Slßen anberl lautenben
Behauptungen jum Droß hat bie fcßweijerifdhe Arbeit»
geberfdhaft felbft bal größte gntereffe baran, über eine

jufrtebene unb angemeffen entlöhnte Slrbeiterfdhaft oer»

fügen ju fönnen, weil unfere gnbuftrien, entfpredhcnb
ihrem ©harafter, bal Borhanbenfein einer gut genährten
unb tnteßigenten Strbeiterfdtjaft jur Boraulfeßung habe"
unb el ift ein ©runbirrtum, wenn in gewiffen Kreifen
behauptet wirb, bie unter bem Drudfe ber 9iot erfolgten
Sohnherabfeßungen ber leßten gahre bejwedten bie Çetab»
brüdfung ber Söhne auf bal Slioeau ber Borfriegljeit,
um baburdh bie Unternehmergewinne ju erhöhen unb ber

Profitgier ber Betrieblinhaber Borfdhub ju leiften. 9Bie

el mit ben ©ewtnnen in ber gnbuftrie fieht, geht ba»

raul heroor, baß eine große Slnjaljl inbuftrteßer Unter»

tiehmungen in ben leßten fahren überhaupt feine Dioi»
benbe mehr bejahten fonnten unb mit Berluft gearbeitet
haben.

Da burch ben Sohnabbau unb auch mit ben etnge»

führten mafchineßen Neuerungen eine mertliche Berbißt»
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Politik nur insoweit in Berührung steht, als Sozialpo-
litik mit Erfolg nur auf dem soliden Grund eines gesunden
Wirtschaftskörpers betrieben werden kann und mit diesem
steht und fallen muß.

U Die gesetzlichen Bestimmungen des schweizerischen Fa-
brikgesetzes und deren Anwendung in der Praxis nehmen
dem Gewerbe und der Industrie jede Bewegungsfreiheit
und es zeugt von nichts als großer Unkenntnis, wenn
behauptet wird, das bestehende Gesetz sei beweglich ge-

nug und komme den Bedürfnissen der Industrie in wei
testem Maße entgegen. Das gerade Gegenteil ist der
Full und die Klagen von feiten der Gewerbetreibenden
sind zahllos, die wegen ganz untergeordneter Ueberschrei-
tung der Arbeitszeit, wie solche in der Praxis einfach
nicht vermieden werden können, gebüßt wurden. Es gibt
heute keinen einzigen objektiven Beurteiler, der behauptet,
daß die Erfahrungen mit dem neuen Gesetz gute gewesen
seien. Die schlechten Erfahrungen, die gemacht worden
sind, haben ihren Grund nicht einmal in erster Linie
im Prinzip der 48 Stundenwoche als solcher, sondern
vielmehr in der schablonenhaften Anwendung seiner Be-
stimmungen in der Praxis. Es ist eine bewußte oder
unbewußte Entstellung der Tatsachen, wenn behauptet
wird, die Revisionsvorlage bedeute einen Anschlag auf
die 48 Stundenwoche und bezwecke die Wiedereinführung
des 10 Stundentages.

Die ungünstigen Wirkungen der allgemeinen und
plötzlichen Einführung der 48 Stundenwoche lassen sich

in das eine Wort Verteuerung zusammenfassen. Das
folgende Zahlenbeispiel zeigt, in welcher Weise die Ar-
beitszeitverkürzung produktionsverteuernd gewirkt hat.
Was der Lohnausgleich, der bei der Einführung der
48 Stundenwoche überall vorgenommen werden mußte,
trotzdem die Arbeiterschaft behauptet hatte, daß in der
kürzern Arbeitszeit gleich viel geleistet werde wie in der
längern, bei einer angenommenen Teuerung von 70°/o
gegenüber der Vorkriegszeit ausmacht, sehen wir aus
folgender Aufstellung: Wir vergleichen zu diesem Zweck
die 56 Stundenwoche, die vor dem Krieg als Durch-
schnitt angenommen werden kann, mit der 48 Stunden-
woche und einem Vorkriegsstundenlohn von 65 Rp., was
folgende Vergleichszahlen gibt:

Arbeitszeit vor dem Krieg, ohne Feiertage,
per Jahr, 2856 Stunden à 65 Rp. — Fr. 1856.40
Heutige Teuerung von 70°/« 1299.50

Notwendiges Einkommen Fr. 3155.90

Arbeitszeit heute ohne Fertentage per Jahr 2448 Stun-
den. Notwendiges Einkommen 3155.90 : 2448 Stunden
ergibt einen notwendigen Stundenlohn von Fr. 1.29.

Wir sehen also, daß zum Ausgleich einer effektiven
Teuerung von 70 °/v infolge der kürzeren Arbeitszeit ein
Lohnaufwand von rund 100 °/o notwendig ist, oder
19,5 Rp. mehr per Stunde als bei gleich langer Ar-
beitszeit erforderlich wäre. Dieser Zuschlag bedingt nun
keine Verbesserung des Gesamteinkommens des Arbeiters,
wohl aber eine gewaltige Verteuerung der gesamten Pro-
duktion, was wir aus nachstehender Zusammenstellung
ersehen:

Bei ganz bescheidener Schätzung dürfen wir anneh-
men, daß von den 900,000 unselbständig Erwerbenden,
die die Schweiz aufweist, 500,000 gewerbliche und indu-
strielle Arbeiter vorhanden sind, die der 48 Stunden
woche teilhaftig sind. Nehmen wir nun für diese bei
einem Vorkriegsdurchschnittslohn von 65 Rp. per Stunde
den Lohnausgleich wie oben per Stunde mit zirka 20
Rp. an, so ergibt sich für die 500,000 Arbeiter und Ar-
beiterinnen per Stunde eine Produktionsverteuerung von
Fr. 100,000. Bei 2448 Stunden per Jahr also die

Kleinigkeit von 244,8 Millionen Franken.

Die Behauptung, daß jede Arbeitszeitverlängerung
zu Personalvermtnderung und vermehrter Arbeitslosig-
keit führe, entspricht den Tatsachen ebenfalls nicht. Die
amtlichen Berichte der eidg. Fabrikinspektoren stellen über-
einstimmend fest, daß die Verlängerung der Arbeitszeit
von 48 auf 52 Stunden nirgends zu Arbeiterentlassungen
geführt hatten. Durch die verlängerte Betriebszeit ließen
sich vielmehr die Gestehungskosten derart vermindern,
daß vermehrte Aufträge hereingebracht werden konnten,
was nicht bloß eine volle Ausnützung des Personals und
der verlängerten Arbeitszeit, sondern in manchen Fällen
Neueinstellungen von Arbeitern ermöglichte. Zu ähn-
lichen Resultaten wie die Fabrikinspektoren gelangen die

Feststellungen der kantonalen Behörden, denen der Voll-
zug des Fabrikgesetzes obliegt.

Die Wirkungen der plötzlichen Einführung und der
starren Durchführung der 48-Stundenwoche haben sich

in einem Maße produktionsverteuernd geltend gemacht,
die von einer Wirtschaft, die sich, wie die schweizerische,
ohnehin in einer äußerst bedrängten Lage befindet, auf
die Dauer einfach nicht mehr ertragen werden können
und die dem Siechtum und Untergang entgegenführen.
Die ungemein stark und langandauernde Absatzstockung, die

zu Arbeitslosigkeit geführt hat, ist nicht, wie die Gegner
behaupten, eine Folge der Überproduktion, sondern eine

Folge der allgemeinen Preissteigerung, der Teuerung,
eine Folge des Rückganges der Kaufkrast sehr vieler
Konsumenten. Die Welt hat nach dem langen Krieg
nicht Überfluß an Waren, sondern es zeigt sich auf der

ganzen Welt ein Warenhunger, der aber wegen zu hoher
Preise der Waren nicht gestillt werden kann. Eine solche

Absatzkrisis, die nicht auf Überproduktion beruht, bekommt
ein Land, das, wie die Schweiz, teuer produziert und
überdies als Exportartikel hauptsächlich Luxuswaren her-
stellt, besonders stark zu spüren.

Der große Besch.äftigungsmangel hat nun die Not-
wendigkeit erkennen lassen, mit allen möglichen Mitteln
zu versuchen, die Produktionskosten zu verbilligen und
damit vermehrten Absatz zu finden. Dieses Streben ist umso
notwendiger, als die Schweiz auf dem Weltmarkt die

Konkurrenz mit valutaschwachen Staaten aushalten muß,
deren Produktionsbedingungen im Vergleich zu den uns-
rigen ganz unverhältnismäßig günstiger sind. Eine Herab-
setzung dieser Kosten wurde nun dadurch versucht, daß
die während des Krieges sehr stark gestiegenen Löhne
herabgesetzt wurden. Nachdem sich nun aber die Lebens-
kosten so ziemlich stabilisiert haben, kann an einen weiteren
Abbau der Löhne nicht gedacht werden, wenn nicht weite
Kreise unseres Volkes geschädigt und die Kaufkraft dieser

Kreise vermindert werden soll, worunter wiederum das
allgemeine Wohl zu leiden hätte. Allen anders lautenden
Behauptungen zum Trotz hat die schweizerische Arbeit-
geberschast selbst das größte Interesse daran, über eine

zufriedene und angemessen entlöhnte Arbeiterschaft ver-
fügen zu können, weil unsere Industrien, entsprechend
ihrem Charakter, das Vorhandensein einer gut genährten
und intelligenten Arbeiterschaft zur Voraussetzung haben
und es ist ein Grundirrtum, wenn in gewissen Kreisen
behauptet wird, die unter dem Drucke der Not erfolgten
Lohnherabsetzungen der letzten Jahre bezweckten die Herab-
drückung der Löhne auf das Niveau der Vorkriegszeit,
um dadurch die Unternehmergewinne zu erhöhen und der

Profitgier der Betriebsinhaber Vorschub zu leisten. Wie
es mit den Gewinnen in der Industrie steht, geht da-

raus hervor, daß eine große Anzahl industrieller Unter-
nehmungen in den letzten Jahren überhaupt keine Dim-
dende mehr bezahlen konnten und mit Verlust gearbeitet
haben.

Da durch den Lohnabbau und auch mit den einge-

führten maschinellen Neuerungen eine merkliche Verbild-
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gung ber ißrobuftion!foften nicht mefjt erreicht roerben
fonnte, blieb fein atiberer, probuftion!technif<h begehbarer
9Beg mehr, als bie SRoqltctjfeit einer Verlängerung ber
Arbeit!bauer in ben einzelnen Vetrteben in§ Auge ju
faffen unb anjuftreben. Sinzig aus ber zrolngenben Vot«
roenbigfeit ^erau§, eine raeitere Verbißigung ber ißro«
buftionêfofien bterbeijufütjren, ift bie Vertagung nach ei«et
befd^eibenen Verlängerung ber Arbeitzeit über bie 48
©tunbentcodje htu au! entftanben unb biefe Vetnegung
bat fcblieglicb ju ber ®efebe!oorIage geführt, über bie
am 16./17. Februar abjuftimmen fein roirb. ®iefe Vor«
tage miß nicht! anbete!, al! ber Qnbuftrie unb bem @e=

roerbe bie Sflöglicbfett nerfdjaffen, einen zeitlich befdfjränften
Verfuch mit einer auf 54 (Stunben erhöhten Arbeitszeit
ju machen. ®abei ift mit aßern Vachbrncf barauf auf«
metffam z« machen, bag ba! Prinzip ber 48 Stunben«
roodhe rote e! in Art. 40 be! gabrifgefege! niebergelegt
ift, non ber Veoifion!oorlage nic^t berührt roirb,
bag fidh bie Veoifion nur auf ben Art. 41 be! 5^abrif=
gefege! erftrecft. Aße bister gemachten ©rfaljrnngen
Zeigen mit aßer ®eutltchfeit, bag bie beabficfjtigte be«

fcfjeibene Verlängerung ber Arbeitzeit ein heroorragenb
geeignete! Qnftrument fein roirb, um ba! geftecfte 3iel,
bie roeitere Verbißigung ber ißrobufiion, zu erreichen.
®te ©teßung ber @<hroei* im internationalen SBirtfchaft!»
leben, ihr faft oölliger Sßangel an Vohfioffen, ber nur
erfegt roerben fann burch bie Arbeit!freubigfett ihrer
intelligenten Veoölferung, erforbert ben -JBegfaß ber aß«

Zufiarren ©chranfen ber gefetlichen Arbeitszeit.
3n ben näcßften Sagen roirb e! gelten, bie gefunben

roirtfchaftlichen ©rUnbbebingungen unferes Sanbe! roieber
herzufteßen, bie zu aßen ßeiten in Arbeit unb 3ufrieben=
heit, tu ßuftiebenheit burch bie Arbeit ihren Ausbrucf
finbet. 9ßur ein arbeitfame! Volf fann auf bie S)auer
feine fittliche, nationale unb roirtfchaftlicfje Äraft behaupten.
®orum ift e§ tpflicßt aßer, an Der UeDertoinDung Der

grogen ftrift! intereffierten Greife, unD Diefe nmfaffen
Das ganje Voll nnD Die ganze 2öirtfd)aft, Der Vor«
läge z«r Annahme z« oerhelfen nnD am 16 /17. ge»
bruar 3 a z* ftimmen.

W Bei eoentuellen Doppelsenduiîfitn oder un*
richtigen Adressen Ditten wir zu reftlatnieren, un un*
ulfige Kosten zu sparen. Die Expedition.

MtaWttie unb loWnenoerfitterting.
9öie in aßen hjnbufltien, fo roirb auch & ber §olz=

bearbeitung bie £>errfchaft ber Sftafcljtne immer au!ge=
behnter. ©ine ganze Soßeftion fehr fdhöner Arbeit!«
mafdhinen hat bie Seiftung!fähigfeit berfelben quantitatio
unb qualitatio augerorbentlidf) gehoben.

©alter« unb Vanbfägen, prüfen, ®ret)bänfe unb
fpobelmafchinen aßer Art bilben mit ben zugehörigen
fiilf!« unb ^raftmaffinen, roie ©rßaufioren unb Stran!«
miffionen, 2)ampfmaf<f)tnen unb ©leftromoioren ben
fpauptbeftanbteil folcher Anlagen.

Aße biefe Sßtafchinen, befonber! bie fomplijierteren
unter ihnen, laufen ftet! bie ©efahr, burch irgenb einen
inneren ober äugeren llmftanb befcgäbigt z« roerben;
unb folcge Vefcgäbigungen fönnen für ben Vetrieb!«
inhaber recht unangenehme ®imenfionen annehmen, bie

roohl imftanbe finb, ba! ®efcf)äft!ergebni! roefentlieh
ZU beeinträchtigen.

An ben 2)ampfmafchlnen treten al! häufigfte Sefefte
bie fogen. SGSafferfd^täge auf, roelche regelmägig oerurfa^t
finb burch ba! ßtichtfunftionieren be! S?onben!roaffer=
ablaffer! ober nacgläffige Vebienung. gerner ereignen
fidh oteïfach Vrüche einzelner SJtafchtnenteile burdh @ug=
unb Sßlaterialfehler, rooburef) fehr oft noch anbere ©lieber
Zerfiört roerben. @o fönnen namentlich Hreuzfopf« ober
Äurbeßagerbrüdhe bie fchroerroiegenbften golgen haben,
inbem bie baburef) freiroerbenbe Peuelftange imftanbe
ift, faft bie ganze Sßafdhine zu ruinieren.

®ie 2)ampffeffel roerben namentlich burdh SSaffer«
mangel, oerurfadht burdh Vichtfunftionieren be! SBaffet«
ftanb!anzeiger! ober nadhläffige Vebienung, fdhroer be«

fchäbigt.
An ben ©leftromotoren bilbet bte SBicflung ben

fdhroadhen Vunft. jjie 3folation berfelben ift fehr emp«
ftnblich gegen medhanifdhe Vefdhäbigung, geudhtigfeit k.,
unb hat eine fehr befdjränfte Seben!bauer. ®iefe letztere
fann im Sßlittel z" 10—15 Qah^en berechnet roerben,
bleibt aber oielfadh unter biegen Sßerten, fobag auch
ohne geroaltfamen Unfaß bamii gerechnet roerben mug,
bag in ber angegebenen $eit zufolge Sfurzfdjlug eine

9teuroidflung be! Sßotor! notroenbig roirb. 3« blefem
notmalen, mit Sicherheit zu erroartenben Vorgang fommt
aber roetter bte ©efahr be! Surzfcljtuffe! burdh anbere,

Nr. 4S Mnstr. fchweiz. Paudw.Zeitnng („Meisterblatt"» Sl>7

â. s-c?
SKU«Z<Z

^sî«sises?as«iv uso s»rso>«»,»s»,
E«5?k u„i, »pe«si.?ss«iv

?us „es sau vos

s««»eii- u»«o «ott-
sek«sei7un«Z5na5cmnen

cz«cz

Urvl» uoU vlvrssttlg« Sokvlrn-»s«I»!»>«o
4S0 u. SM mm Oickentiobeldkelte, de^w. 3M u. 480 mm »ode!-
breite bel ârei- unci vierseitiger Sesrdeitung. Kugellsgerung.

ssosscs?ass«u.aves
auss?ei.i.u«vsi^sL« UG ^Ukic«

«0«i.csrîv s
reue»»»,«»»« - s„u«« „r. 2« 2l>»,e», - seu„»u «»./«

4Sâ

gung der Produktionskosten nicht mehr erreicht werden
konnte, blieb kein anderer, produktionstechnisch begehbarer
Weg mehr, als die Möglichkeit einer Verlängerung der
Arbeitsdauer in den einzelnen Betrieben ins Auge zu
fassen und anzustreben. Einzig aus der zwingenden Not-
wendigkeit heraus, eine weitere Verbilligung der Pro-
duktionskosten herbeizuführen, ist die Bewegung nach einer
bescheidenen Verlängerung der Arbeitszeit über die 48
Stundenwoche hinaus entstanden und diese Bewegung
hat schließlich zu der Gesetzesvorlage geführt, über die
am 16./17. Februar abzustimmen sein wird. Diese Vor-
läge will nichts anderes, als der Industrie und dem Ge-
werbe die Möglichkeit verschaffen, einen zeitlich beschränkten
Versuch mit einer auf 54 Stunden erhöhten Arbeitszeit
zu machen. Dabei ist mit allem Nachdruck darauf auf-
merksam zu machen, daß das Prinzip der 48 Stunden-
woche wie es in Art. 40 des Fabrikgesetzes niedergelegt
ist, von der Revisionsvorlage nicht berührt wird,
daß sich die Revision nur auf den Art. 41 des Fabrik-
gesetzes erstreckt. Alle bisher gemachten Erfahrungen
zeigen mit aller Deutlichkeit, daß die beabsichtigte be-

scheiden« Verlängerung der Arbeitszeit ein hervorragend
geeignetes Instrument sein wird, um das gesteckte Ziel,
die weitere Verbilligung der Produktion, zu erreichen.
Die Stellung der Schweiz im internationalen Wirtschafts-
leben, ihr fast völliger Mangel an Rohstoffen, der nur
ersetzt werden kann durch die Arbeitsfreudigkeit ihrer
intelligenten Bevölkerung, erfordert den Wegfall der all-
zustarren Schranken der gesetzlichen Arbeitszeit.

In den nächsten Tagen wird es gelten, die gesunden
wirtschaftlichen Gründbedingungen unseres Landes wieder
herzustellen, die zu allen Zeiten in Arbeit und Zufrieden-
heit, in Zufriedenheit durch die Arbeit ihren Ausdruck
findet. Nur ein arbeitsames Volk kann auf die Dauer
seine sittliche, nationale und wirtschaftliche Kraft behaupten.
Darum ist es Pflicht aller, a» der Ueberwiuduug der
großen Krisis interessierte« Kreise, und diese umfassen
das ganze Volk und die ganze Wirtschaft, der Vor-
läge zur Annahme zu verhelfe« und am 16 /17. Fe-
bruar Ja z« stimmen.

WM" »ei eventuelle« Doppelte«aunge« oSee u».
richtige» Mre««» ditte» wir »u reilKwiere«. u« u».
«Stige sivtte« »u ,»«»«». vie expetiitio«.

HiMuftne md MMemerslchenW.
Wie in allen Industrien, so wird auch in der Holz-

bearbeitung die Herrschaft der Maschine immer ausge-
dehnter. Eine ganze Kollektion sehr schöner Arbeits-
Maschinen hat die Leistungsfähigkeit derselben quantitativ
und qualitativ außerordentlich gehoben.

Gatter- und Bandsägen, Fräsen, Drehbänke und
Hobelmaschinen aller Art bilden mit den zugehörigen
Hilfs- und Kraftmaschinen, wie Exhaustoren und Trans-
Missionen, Dampfmaschinen und Elektromotoren den
Hauptbestandteil solcher Anlagen.

Alle diese Maschinen, besonders die komplizierteren
unter ihnen, laufen stets die Gefahr, durch irgend einen
inneren oder äußeren Umstand beschädigt zu werden;
und solche Beschädigungen können für den Betriebs-
inhaber recht unangenehme Dimensionen annehmen, die

wohl imstande sind, das Geschäftsergebnis wesentlich
zu beeinträchtigen.

An den Dampfmaschinen treten als häufigste Defekte
die sogen. Wasserschläge auf, welche regelmäßig verursacht
find durch das Nichtfunktionieren des Kondenswafser-
ablasfers oder nachlässige Bedienung. Ferner ereignen
sich vielfach Brüche einzelner Maschinenteile durch Guß-
und Materialfehler, wodurch sehr oft noch andere Glieder
zerstört werden. So können namentlich Kreuzkopf- oder
Kurbellagerbrüche die schwerwiegendsten Folgen haben,
indem die dadurch freiwerdende Pleuelstange imstande
ist, fast die ganze Maschine zu ruinieren.

Die Dampfkessel werden namentlich durch Wasser-
mangel, verursacht durch Nichtfunktionieren des Wasser-
standsanzeigers oder nachlässige Bedienung, schwer be-

schädigt.
An den Elektromotoren bildet die Wicklung den

schwachen Punkt. Die Isolation derselben ist sehr emp-
findlich gegen mechanische Beschädigung, Feuchtigkeit:c.,
und hat eine sehr beschränkte Lebensdauer. Diese letztere
kann im Mittel zu 10—15 Jahren berechnet werden,
bleibt aber vielfach unter diesen Werten, sodaß auch
ohne gewaltsamen Unfall damit gerechnet werden muß,
daß in der angegebenen Zeit zufolge Kurzschluß eine

Neuwicklung des Motors notwendig wird. Zu diesem
normalen, mit Sicherheit zu erwartenden Vorgang kommt
aber weiter die Gefahr des Kurzschlusses durch andere,
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